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Auszug aus dem Protokol ' 
des Regierungsrates des Kantons 

Sitzung vom 9. Mai 1968 

1777. Bau- und Niveaulinien (Genehmigung). Am 15. 
März 1968 ersuchte der Gemeinderat Bubikon um Genehmi­
gung seines Beschlusses vom 17. Januar 1968 betreffend die 
Festsetzung von Bau- und Niveaulinien an der projektierten 
Quartiererschliessungsstrasse Schachen in W olfhausen. Ge­
mäss dem Zeugnis des Bezirksrates Hinwil vom 13. März 
1968 sind gegen den am 20. Februar 1968 im kantonalen Amts­
blatt veröffentlichten und den betroffenen Grundeigentümern 
schriftlich mitgeteilten Beschluss keine Rekurse eil'igegangen. 

Die projektierte Erschliessungsstrasse verbindet die :ß:er: 
schärenstrasse II. Kl. Nr. 14 mit der Berlikonerstrasse III. Kl. 
Nr. 46. Der auf 22 m festgesetzte Baülliiienabstand entsp~~cht 
der Bedeutung dieser Strasse. Das vorliegende Bau- und 
Niveaulinienprojekt ist auf den Bebauungsplan der Ge­
meinde Bubikon ausgerichtet. 

Die Niveaulinien weisen eine Maximalsteigung von 3 % 
auf. Der Genehmigung der Bau- und Niveaulinienvorlage 
steht nichts entgegen. 

Auf Antrag der Baudirektion 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss des Gemeinderates Bubikon vom 17. Ja­
nuar 1968 betreffend die Festsetzung von Bau- l{nd Niveau­
linien an der projektierten privaten Quartiererschliessungs­
strasse wird gemäss den bei den Akten liegenden Plänen ge­
nehmigt. 

II. Der Gemeinderat Bubikon wird eingeladen, die vor­
stehende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Bubikon unter Rück­
sendung je eines Planexemplares mit dem Genehmigungs­
vermerk, den Bezirksrat Hinwil sowie an die Direktion der 
öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 9. Mai 1968. 

Vor dem Regierungsrate, 

Der Staatsschreiber: 
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